
A N T R A G

auf Erteilung einer Erlaubnis zur Sondernutzung nach § 8 Abs. 1
Bundesfernstraßengesetz und § 16 Hess. Straßengesetz zur

vorübergehenden Errichtung bzw. Anbringung von Werbeanlagen in der
Gemeinde Mücke.

Herr/Frau: 

wohnhaft in  Straße: 

für (Verein)  

beantragt eine Erlaubnis zur Sondernutzung nach § 8 Abs. 1 FstrG und § 16 Hess StrG zur 

vorübergehenden Errichtung bzw. Anbringung von Werbeanlagen (Plakatierungen) für die 

Veranstaltung 

am  in 

Die Erlaubnis zur Sondernutzung wird ab   beantragt.

Mücke, den   

Unterschrift des Antragstellers

Gebühr für gewerbliche Veranstalter und auswärtige Vereine: 25,- €
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